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dafür aus, die im Regierungsentwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetz II (ZuFinG II) enthaltenen Ände-
rungsvorschläge im Hinblick auf das KAGB und InvStG aufzugreifen, um Investitionen der von vertrete-
nen Altersversorgungseinrichtungen über Fondsanlagen in Infrastruktur und Erneuerbare-Energien-An-
lagen in Deutschland zu fördern und bestehende Hindernisse auszuräumen. Das betrifft konkret die an-
gedachten Anpassungen zur Erweiterung der Anlagemöglichkeiten bzw. zu Klarstellungen zur Beimi-
schung von Infrastruktur-Anlagen in Immobilienfonds und Klarstellung zur Bewirtschaftung von erneuer-
baren Energien-Gegenständen und den entsprechenden KVG-Tätigkeiten u.a. zu Aufdachanlagen. Eben-
falls begrüßen wir die allgemeine Klärung im InvStG zur Unschädlichkeit einer aktiven unternehmerischen 
Bewirtschaftung von Vermögensgegenständen für die Qualifikation als Investmentfonds. Zudem begrü-
ßen wir die Anpassung der Regelungen zu den Anlagebestimmungen für Spezial-Investmentfonds in § 26 
InvStG (hier: Nr. 4 Bst. h; Nr. 6 S. 2; Nr. 7a). 

Aufgrund der Bedeutung der Immobilienanlagen (sowohl für die Kapitalanlage der Einrichtungen als auch 
für die Immobilienmärkte) sind die vorgesehenen Erweiterungen der Vermögensanlagen über Invest-
mentvermögen von großer Relevanz auch für die Mitglieder unserer Verbände. Die Anlagen in erneuer-
bare Energien und Infrastruktur gewinnen immer mehr an Gewicht, so dass die Gesetzesvorschläge hier 
eine wichtige Basis für zusätzliche Kapitalanlagen der von uns vertretenen Einrichtungen in diesem Be-
reich darstellen. Gleichzeitig helfen diese Regelungen unnötige Bürokratie zu vermeiden, um wirtschaft-
lich sinnvolle und energiepolitisch erforderliche Investitionen durch Fonds zu ermöglichen.  

 

Für Rückfragen sowie eine vertiefende Diskussion stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur 
Verfügung. Sie erreichen uns über: info@aba-online.de, info@abv.de und info@aka.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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